
 
  

 Öffentliche Bekanntmachung 

Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 13/11 (637) – Einzelhandel nördlich der 
Zollstraße – Verfahren nach § 13a BauGB  
hier: a) Beschluss zur Einleitung des Verfahrens gem. § 2 Baugesetzbuch (BauGB) 
        b) Beschluss über den Verzicht der frühzeitigen Bürgerbeteiligung nach § 3 Abs.1 

BauGB und über den Verzicht der frühzeitigen Behördenbeteiligung nach § 4 
Abs. 1 BauGB      

Die Lage und der Geltungsbereich sind aus dem folgenden Kartenausschnitt zu entnehmen: 

 
Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am 15.12.2011 folgenden Beschluss gefasst: 
a) Der Rat der  Stadt Hagen stimmt dem Antrag des Vorhabenträgers vom 30.09.2011 auf 

Einleitung eines Verfahrens zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 13/11 (637) – 
Einzelhandel nördlich der Zollstraße – gemäß § 12 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) zu 
und beschließt die Einleitung des Verfahrens nach § 2 BauGB in Verbindung mit § 13a 
BauGB in der zuletzt gültigen Fassung. 

b) Der Rat der Stadt Hagen beschließt, von der frühzeitigen Bürgerbeteiligung nach § 3 Abs. 
1 BauGB (Bürgeranhörung) und von der frühzeitigen Behördenbeteiligung nach § 4 Abs. 1 
BauGB abzusehen. 

Geltungsbereich: 
Das  Plangebiet liegt an der Altenhagener Straße / Zollstraße und beinhaltet die Flurstücke 
Gemarkung Eckesey, Flur 16, Flurstücke 125 (tlw.), 141 (tlw.) und 194 bis 198. 
In dem im Sitzungssaal ausgehängten Lageplan ist der beschriebene Geltungsbereich 
eindeutig dargestellt. Der Lageplan ist Bestandteil des Beschlusses. 
Nächster Verfahrensschritt: 
Als nächster Arbeitsschritt wird Anfang nächsten Jahres die Unterrichtung der Öffentlichkeit 
durchgeführt.  
 

- Vorstehender Beschluss wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. – 
 

Hinweis: 
Gemäß § 13a Abs. 3 Nr. 1 und Nr. 2 Baugesetzbuch wird der Bebauungsplan Nr. 13/11 (637) 
– Einzelhandel nördlich der Zollstraße – in diesem beschleunigten Verfahren ohne Durchfüh-
rung einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB aufgestellt.  
Die Unterrichtung der Öffentlichkeit über die allgemeinen Ziele und Zwecke sowie die 
wesentlichen Auswirkungen der Planung erfolgen beim Fachbereich Stadtentwicklung, -
planung  und Bauordnung, Historisches Rathaus, Bauteil D, Flurbereich 1. Obergeschoss, 
Rathausstraße 11, 58095 Hagen während der Dienststunden. Weitergehende Informationen 
erhalten Sie im Zimmer D103 oder vertretungsweise in den Zimmern D.102 und D.104. 
Der Öffentlichkeit wird hierzu die Möglichkeit der Unterrichtung bis zum 20.01.2012 gegeben. 
 

Hagen, 03.01.2012   Jörg Dehm  (Oberbürgermeister) 

 

 
 
 
 


